
 

Johannesschule 
Zum Neuen Hafen 10 
49808 Lingen 
 
 

Anmeldebogen 
 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der 
Erziehungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.  
Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 
Informationen finden Sie in Papierform im Sekretariat oder auf unserer Homepage unter folgendem Link: 
www.johannesschule-lingen.de. 
 
Bei denen mit * gekennzeichneten Angaben handelt es sich um freiwillige Angaben. 

Angaben zum Schulkind 
Familienname   

Vorname(n)  

Geschlecht    männlich               weiblich 

Geburtstag und Geburtsort    

Staatsangehörigkeit  

Herkunftssprache   

Bekenntnis  ev.    kath.     islamisch      keine      ………………… 

Anschrift: 
- Straße, Haus-Nr. 
- PLZ, Ort 

 
 

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Anzahl der Geschwister und Nummer in 
der Geschwisterreihe* 

 

Liegen für den Schulbereich 
bedeutsame Erkrankungen oder 
Behinderungen vor? 

 ja    nein 
 

Bemerkungen: 
 
 

Kindergartenbesuch  ja  seit dem: ................................ 

            Name der Einrichtung: …………............................................ 

 nein 
    Nachweis über zwei Masernimpfungen wurden  
    vorgelegt (§20 Abs. 9 IfSG)     ja    nein 

Geburtsurkunde wurde vorgelegt.  ja    nein 
 
 
 



 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten 
Name und Vorname der Mutter   

Anschrift (falls abweichend) 
- Straße, Haus-Nr.  
- PLZ, Ort 

 
 

Telefon  

Beruf*  

Name und Vorname des Vaters  

Anschrift (falls abweichend) 
- Straße, Haus-Nr.  
- PLZ, Ort 

 
 

Telefon  

Beruf*  

Angaben zur Sorgeberechtigung 

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, b BGB) 

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht 
vor? 

 ja    nein 

Erfolgte die Vorlage einer 
Sorgerechtserklärung des 
Kindesvaters? 

 ja    nein 

Bei getrenntlebenden Sorgeberechtigten 

Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche 
Entscheidung nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog. 
Negativattest des Jugendamtes erfolgen, in dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen 
Sorgeerklärung bestätigt. 

Haben Sie das alleinige 
Sorgerecht? 

 ja    nein, in diesem Fall müssen beide Sorgeberechtigten  
                    den Anmeldebogen unterschreiben 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung 
wurde vorgelegt: 

 ja   

ACHTUNG:  
Sorgeberechtigte sind verpflichtet, alle schulischen Informationen und Belange auch dem ggf. anderen 
Sorgeberechtigten zur Verfügung zu stellen und notwendige Unterschriften entsprechend einzuholen! 

Hinweis: 
Bitte denken Sie daran jede 
Datenänderung (Telefonnummer, 
Adresse etc) zeitnah im Sekretariat 
mitzuteilen. 

Anmeldende/r Erziehungsberechtigte/r: 
 
……………………………………………………………..................................... 
Datum, Unterschrift 
 

Stand: März 2025 


